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Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn 
(Entscheidung) Ö

Sachverhalt
Die Gemeinde Brunn ist gemäß § 2 des Gesetzes über die Bildung von 
Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) gesetzliches Mitglied des 
Verbandes „Untere Tollense/Mittlere Peene“ und hat an den Verband 
Verbandsbeiträge zu zahlen.
Die Gemeinde hat diese Beiträge auf die Eigentümer der jeweiligen 
Grundstücke umzulegen. Dazu ist eine entsprechende Gebührensatzung 
zu erstellen. Grundlage dafür ist eine Kalkulation, die regelmäßig 
anzupassen ist, damit eine Gebührendeckung gewährleistet ist. Die 
Gemeinde hat für das Jahr 2022 einen Beitrag in Höhe von 59.827,23€ an 
den Verband zu zahlen. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 3.971,86€ 
mehr. Daher wurde eine neue Kalkulation durchgeführt.
Damit der neue Gebührensatz zur Anwendung kommen kann, um die 
Ausgaben der Beiträge decken zu können, ist eine Änderung und 
Beschlussfassung der o. g. 2. Satzung zur Änderung der Satzung 
erforderlich.
 
Mitwirkungsverbot:
 
Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn beschließt die 2. Satzung zur 
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Änderung der Satzung der Gemeinde Brunn über die Erhebung von Gebühren zur 
Umlage der Verbandsbeiträgen des Wasser- und Bodenverbandes „Untere 
Tollense/Mittlere Peene“ in der vorliegenden Fassung.
Die Kalkulation hat zur Beschlussfassung vorgelegen und wurde durch die 
Gemeindevertretung gebilligt.
Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?

Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden) 

   
x Ja ergebniswirksam x

finanzwirksa
m

a.) bei planmäßigen Ausgaben:

Deckung durch 
Planansatz in Höhe 
von: 77.000,00 €

Gesamtkosten: 59827,23 €
im Produktsachkonto ( PSK 
): 55203.5254400

b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben: Deckung erfolgt über: 

Gesamtkosten: 00,00 € 1. folgende Einsparungen :

zusätzliche Kosten: 00,00 €
im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €

im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €

im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €

2. folgende Mehreinnahmen: 

im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €

im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €

Bemerkungen: im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €

Folgekosten (zu a.) und b.))

Nein
Ja für Jahr i.H.v.

Anlage/n
1 2. Satzung zur Änderung der Satzung WBV UT-MP Brunn (öffentlich)

2 Kalkulation UT_MP 2022_WBV Brunn_UT_MP (öffentlich)
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2. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Brunn über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes 

„Untere Tollense/Mittlere Peene“ 

 
Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-
V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777) in der derzeit gültigen Fassung, des § 3 des 
Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 4. August 
1992 (GVOBl. M-V 1992, S. 458) in der derzeit gültigen Fassung sowie der §§ 1, 2 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 146) in 
der derzeit gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Brunn 
vom __________________ und Anzeige beim Landrat des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die folgende 2. Satzung zur Änderung 
der Satzung der Gemeinde Brunn über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der 
Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Tollense/Mittlere Peene“ 
erlassen: 

 
 

Artikel 1 
Änderung der 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Brunn über die 

Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und 
Bodenverbandes „Untere Tollense/ Mittlere Peene“ 

 
Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Brunn über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes „Untere 
Tollense/ Mittlere Peene“ vom 28.10.2020 wird wie folgt geändert: 
 
1. § 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
  
 a) Die Angabe „0,001834940 €“ wird durch die Angabe „0,001946712€“ ersetzt. 
  
  

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
 

Die 2. Satzung zur Änderung der Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft. 
 
 
Brunn, den _______________ 
 
 
 
C. Schenk 
Bürgermeister       Siegel 
 

 

 

 

 
Hinweis 
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können 
diese Verstöße entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht für die 
Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntmachungsfrist. 
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Gebührenkalkulation-Nr.: UT-MP 2022 (ALKIS-Datensatz: A2022_3) 
Umlage der Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Tollense/Mittlere Peene“ 
Gemeinde Brunn 
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Ermittlung des Gebührensatzes 

 
1. Die Kalkulation erfolgt auf der Grundlage der Gesamtkosten der Gemarkungen der 

Gemeinde Brunn im Zuständigkeitsbereich des Wasser- und Bodenverbandes „Untere 
Tollense/Mittlere Peene“. 

 
 
2. Ausgangsdaten der Kalkulation 
 
 Grundlage: Bescheid und Beitragsbuch vom 14.03.2022 

 - Gesamtbeitrag:        59.827,23 € 
 - Gesamtfläche: 30.363.514 m² 
 - Fläche dingliche Mitglieder:      304.093 m² 
 - tatsächliche Umlagefläche als 
   Kalkulationsgrundlage: 30.059.421 m² 
 
 
3. Umlage des Gesamtbeitrages (bereinigter Umlage-Beitrag) 
 
Die Refinanzierung des Gesamtbeitrages erfolgt durch Umlegung auf die tatsächliche 
Umlagefläche der Gemeinde. 
Dabei werden alle BAL-Flächen, d.h. Flurstücke mit der Nutzungsart „Gebäude- u. 
Freiflächen“ sowie „Gärten“ (in der Gemeinde sind das 571* Flurstücke) bis zu einer Größe 
von einschließlich 1.000 m² mit einer Mindestgebühr von 3,50 € pro Flurstück berechnet: 
 

571 Flurstücke  x  3,50 €  =  1.998,50 € 
 
Jeder weitere angefangene Quadratmeter, der über die Nutzungsgröße von 1.000 m² steigt, 
sowie alle ALG-Flächen, d.h. Flurstücke die nicht unter die o.g. Nutzungsarten fallen (das 
sind z.B. Betriebsflächen, Erholungsflächen, Verkehrsflächen, Landwirtschaftsflächen, 
Waldflächen, Wasserflächen und Flächen anderer Nutzung), werden mit einem 
Quadratmeterpreis berechnet. 
 
 Der Quadratmeterpreis errechnet sich wie folgt: 
 
 1.)   59.827,23 € (bereinigter Umlage-Beitrag) 
 -     1.998,50 € (Summe aus Mindestgebührenberechnung) 
 =   57.828,73 € (Restlicher Umlagebeitrag) 
 
 2.) 30.059.421 m² (tatsächliche Umlagefläche) 
 -      353.573 m²* (Fläche, die mit der Mindestgebühr bereits berechnet wurde) 

 = 29.705.848 m² (Restliche Umlagefläche) 
 
 
 Quadratmeterpreis: 
 
       57.828,73 € (Restlicher Umlagebeitrag aus 1.) 
 :    29.705.848 m² (Restliche Umlagefläche aus 2.) 
 = 0,001946712 €/m² 
 
 
 
 
 
 
* die Werte sind der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen 
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561   129/7 771 771 771 0 

562   129/8 58.687 1.376 1.000 376 

563   129/9 2.285 2.285 1.000 1.285 

564   130/4 278 278 278 0 

565   131/4 155 155 155 0 

566   131/6 1.957 518 518 0 

567   131/7 1.066 1.066 1.000 66 

568   132/4 243 243 243 0 

569 Roggenhagen 1 36 248.683 5.880 1.000 4.880 

570   38 228.456 5.524 1.000 4.524 

571     41 223.351 4.973 1.000 3.973 

        

     S  u  m  m  e  n 

     Fläche Fläche Fläche 

     in m² bis 1.000 m² über 1.000 m² 

        

     818.416 353.573 439.562 
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